
Angebot  

Die Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH (Vivantes) hat die Vivantes Service GmbH (VSG) beauftragt, alle Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit dem zentralen Einkauf (von der Vorbereitung / Durchführung eines Vergabeverfahrens bis zur Auftragsvergabe / 
Zuschlagserteilung) für die Vivantes einschließlich ihrer Tochtergesellschaften zu erbringen. Die VSG ist dabei bevollmächtigt, im Namen 
und auf Rechnung der Vivantes sowie ihrer Tochtergesellschaften zu handeln und für sie Verträge abzuschließen. 

 

 
 

                         ,          
      (Name und Anschrift des Bieters)        (Ort) (Datum) 
 
 
 
 
 

  Service GmbH   

Strategischer Einkauf   

 Aroser Allee 72-76  
 

 13407   Berlin    
  (Anschrift der ausschreibenden Stelle) 
 
 
 

Ausschreibung: Kardangiographieanlage 
  

Ausschreibung – Nr. : VSG-SEK-2026-36 
 

 Auftraggeber / Vertragspartner:     Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH 
 

Ich / Wir biete(n) die Ausführung der in den Vergabeunterlagen beschriebenen Leistung zu den von mir / genannten 
Preisen und unter Anerkennung aller vorgegebenen Vertragsbestandteile an. An dieses Angebot halte(n) ich mich / wir 
uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden (Bindefrist). Für den Fall, dass der Auftraggeber (AG) mich/uns um 
Zustimmung der Verlängerung der Bindefrist ersucht, ist uns bekannt, dass unser Angebot aus dem Vergabeverfahren 
ausgeschlossen wird, wenn wir der Verlängerung nicht zustimmen. 

Das Angebot besteht aus folgenden Vergabeunterlagen, die bei Auftragserteilung Vertragsbe-

standteil werden. Sie stehen in folgender Reihenfolge: 

a) die Ausschreibungs-/ Vergabeunterlagen (inkl. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen, Anlagen, Formblätter, 
Vertragsbedingungen des AG und der besonderen Vertragsbedingungen, die sich aus § 15 BerlAVG ergeben wie 
z. B. zum Mindeststundenentgelt, über Kontrollen und Sanktionen, zur Frauenförderung etc.);  

b) das Angebot des Bieters (inkl. sämtlicher geforderter Angaben, Nachweise und Eigenerklärungen zur Eignung) 

c) die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der z. Z. gültigen Fassung,  

Bei Widersprüchen gelten diese Bestandteile in der aufgeführten Reihenfolge. Die zuerst Genannten haben bei 
Widersprüchen stets Vorrang vor den zuletzt genannten. Lücken werden durch die jeweils Nachrangigen ausgefüllt. 

Daneben gelten sämtliche einschlägigen und für die Leistungserbringung maßgeblichen Rechtsvorschriften (den 
Vergabeunterlagen nicht beiliegend).  

 
 Das Angebot wurde unterzeichnet von:       

   

 Ansprechpartner beim Bieter:       

   

 :       :         

     

 :         

         
    Unterschrift des Vertretungsberechtigten in Textform (§ 126b BGB)   

 

Wird das Angebot nicht in Textform vom Vertretungsberechtigten unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.                                    

Ablauf Zuschlags-/ Bindefrist 
 

22.08.2026 

 


